
 
Herausgegeben vom   Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Magistrat der Stadt Neu-Anspach  Nancy Bock 
Bahnhofstraße 26  presse@neu-anspach.de 
61267 Neu-Anspach    www.neu-anspach.de  
         

 

 PRESSEMITTEILUNG  

  
 
 
 
 

 
 

 
V.i.S.d.P. 

Technische Dienste & Landschaft 
Sandra Hasselbach 

Neu-Anspach, 27.05.2025 
 

 
 
Tag der Biotonne: Stadt Neu-Anspach und RMD informieren vor Ort über neue 
Vorgaben zur Biotonne 
 
Am 26. Mai, dem bundesweiten „Tag der Biotonne“, hat die Stadt Neu-Anspach gemeinsam 
mit der Rhein-Main Deponie GmbH (RMD) die Gelegenheit genutzt, Bürgerinnen und Bürger 
direkt vor Ort über die seit dem 1. Mai 2025 geltenden Änderungen der Bioabfallverordnung 
zu informieren. 
 
An Infoständen vor dem Edeka-Markt und dem Bürgerhaus standen Bürgermeister Birger 
Strutz, Sandra Hasselbach und Nicole Nell vom Team der städtischen Abfallentsorgung sowie 
Beate Ibiß, Geschäftsführerin der RMD, Frank Heinisch und Daniela Sauer, ebenfalls von der 
RMD, für Fragen rund um die richtige Befüllung der Biotonne zur Verfügung.  
 
„Nur wenn wir die Biotonne richtig befüllen, können wir gemeinsam sicherstellen, dass aus 
Bioabfällen wieder hochwertiger Kompost wird – ganz ohne Plastik und Fremdstoffe“, so 
Bürgermeister Strutz. Auch die Vertreterinnen und Vertreter der RMD betonten, dass ein 
möglichst reiner Bioabfall entscheidend für eine nachhaltige Verwertung sei. 
 
Neue Bioabfallverordnung seit 1. Mai 2025 in Kraft 
Mit der Novelle der Bioabfallverordnung gilt seit dem 1. Mai 2025 ein Grenzwert von maximal 
3 % Fremdstoffen im angelieferten Bioabfall (§ 2a BioAbfV). Wird dieser Wert überschritten, 
kann die Annahme verweigert werden. 
 
Die wichtigsten Punkte für Haushalte im Überblick: 

 Plastiktüten, Glas, Metall oder auch sogenannte „kompostierbare“ Kunststoffbeutel 

gehören NICHT in die Biotonne 

 Bioabfälle bitte lose oder in Papiertüten sammeln 

 Müllwerker des Entsorgungsunternehmens kontrollieren künftig verstärkt 

 Verunreinigte Tonnen werden nicht geleert 

 Erfolgt keine Nachsortierung, wird die Tonne als Restmüll entsorgt – mit zusätzlichen 
Gebühren gemäß § 17 Abs. 4 der städtischen Abfallsatzung sowie möglichem Bußgeld 

 
Ziel der Neuregelung ist es, die Qualität des Bioabfalls zu verbessern, Störstoffe zu reduzieren 
und somit auch die Umwelt langfristig zu schützen. 
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Die Stadt bedankt sich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich am Aktionstag vor 
Ort informiert haben und durch richtige Trennung ihren Beitrag zu einer funktionierenden 
Kreislaufwirtschaft leisten. 
 
Weitere Informationen 
Detaillierte Informationen zur neuen Bioabfallverordnung sowie eine Sortierhilfe für 
Haushaltsabfälle finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Abfallentsorgung unter: 
www.neu-anspach.de/Abfallentsorgung. 
 

 
Im Bild von links: Nicole Nell, Sandra Hasselbach (Team Abfallentsorgung der Stadt Neu-Anspach)  
und Frank Heinisch (RMD) – Standort Edeka 

 

 
Im Bild von links: Daniela Sauer (RMD), Nicole Nell und Sandra Hasselbach (Team Abfallentsorgung  
der Stadt Neu-Anspach) – Standort Bürgerhaus 

http://www.neu-anspach.de/Abfallentsorgung

